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Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Niklas Schrader und Herrn Abgeordneten Ferat Koçak (LINKE)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/16858
vom 27. September 2023
über Gebührenbescheide gegen Klimaaktivismus – eine rechtlich zweifelhafte Praxis

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Bescheide nach Polizeibenutzungsgebührenordnung (PolBenGebO) sind im Zusammenhang

mit der Entfernung von Klima-Aktivist*innen von Straßen erlassen worden? (Sollte diese Zahl nicht

ermittelbar sein, wie viele Bescheide nach Tarifstelle 8 der Anlage zu § 1 PolBenGebO sind erlassen

worden?) Bitte für die letzten drei Jahre nach Monaten aufschlüsseln.

Zu 1.:

Durch die Polizei Berlin wurden bislang 1.118 Gebührenbescheide im Zusammenhang

mit den Aktionen der sog. „Letzte Generation“ erlassen (Stand: 28. September 2023).

Eine statistische Aufschlüsselung der Gebührenbescheide nach Monat und Jahr erfolgt

bei der Polizei Berlin nicht.
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2. Gegen wie viele der unter 1 genannten Bescheide ist Widerspruch eingelegt und wie viele davon sind
bezahlt worden?

Zu 2.:

Zu 662 Gebührenbescheiden erging ein Widerspruch (Stand 25. September 2023) und zu

313 Gebührenbescheiden erfolgte bisher ein Zahlungseingang (Stand 28. September

2023).

3. Welche Konsequenzen zieht der Senat aus dem Beschluss der 1. Kammer des Verwaltungsgerichts

Berlin vom 21. September 2023 (VG 1 L 363/23)?

Zu 3.:

Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vom 21. September 2023 wurde

seitens der Polizei Berlin Beschwerde eingelegt.

Berlin, den 14. Oktober 2023

In Vertretung

Christian Hochgrebe

Senatsverwaltung für Inneres und Sport


